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RS Vwgh 1990/3/27 89/04/0139
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1990

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §13 Abs3;

GewO 1973 §13 Abs4;

GewO 1973 §87 Abs1 Z1;

GewO 1973 §87 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 88/04/0159 E 13. Dezember 1988 RS 4

Stammrechtssatz

Für die Frage des Absehens vom Entziehen der Gewerbeberechtigung nach § 87 Abs 2 GewO ist nicht

entscheidungsrelevant, dass die Bemühungen des Gewerbeberechtigten im Konkursverfahren zu einer Befriedigung

eines großen Teiles der Konkursforderungen geführt haben.
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